
Anlage 7 
 

Synopse 
 
Alt Neu 

 G e b ü h r e n s a t z u n g 
über die Benutzung der 

Kindertagesstätten und der 

Schulbetreuung der Gemeinde 
Egelsbach 

 

G e b ü h r e n s a t z u n g 
über die Benutzung der 

Kindertagesstätten und der 

Schulbetreuung der Gemeinde 
Egelsbach 

 
Aufgrund der §§ 5, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember  2015 (GVBl. 
I S. 618), der Bestimmungen des Hessischen Gesetzes über 
kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 24. März 2013 (GVB I 
S. 134), zu le t z t  geänder t  du rch  Gesetz  vom 
20 .Dezember  2015 (GVB I  S .  618 ) ,  sowie der 
Bestimmungen des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches vom 18. Dezember 2006 (GVBL I S. 
698) geändert am 28. September 2015 (GVBL I S. 366) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung 
am 18.05.2017 nachstehende Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten und der Schulbetreuung erlassen. 

 
Aufgrund von § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11.9.2012 (BGBL. 
I S. 2022, zuletzt geändert am 30.10.2017 BGBL. I 3618) und §§ 
31 ff des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) 
vom 18.12.2006 (GVBL. I S. 698, zuletzt geändert 2018 und der 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der HGO in der Fassung vom 
7.3.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert am 15.9.2016 
(GVBL. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG, in der Fassung vom 24.3.2013 (GVBL. 2013, 134), zuletzt 
geändert am 20.12.2015 (GVBL. S. 618), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung 
am 21.06.2018 nachstehende Gebührensatzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung 
erlassen. 

  



 

§ 2 

Benutzungsgebühren 

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 

Schuleintritt 

 

 

A1 Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag) 

Gebühren pro Monat: 

Ab 01.09.2018 

2018 
Betreuung
szeit: Preis 

pro Kind 

bei 1 
Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kindern 

bei 4 
und 
mehr 
Kinder
n 

(1a) 
7.00 – 8.00 
Uhr: 

30,25 € 22,70 € 16,65 € 13,60 € 

(1) 
8.00 – 
13.00 Uhr: 

124,38 € 93,28 € 68,42 € 55,97 € 

(2) 
13.00 – 
14.00 Uhr: 

34,65 € 25,95 € 19,05 € 15,60 € 

(3) 
14.00 – 
16.30 Uhr: 

59,50 € 44,60 € 32,70 € 26,80 € 

 

A2 Vormittagsbetreuung an vier Tagen wöchentlich 

(Montag bis Freitag) 

Gebühren pro Monat: 
 

Ab 01.09.2018 

2018 
Betreuungsz

eit: Preis 
bei 1 Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kindern 

bei 4 
und 

 

§ 2 

Benutzungsgebühren 

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 

Schuleintritt 

 

 

A1 Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag) 

Gebühren pro Monat: 

Ab 01.08.2018 

2018 
Betreuungs
zeit: Preis 
pro Kind 

bei 1 
Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kindern 

bei 4 
und 
mehr 
Kinder
n 

1 
7.00 – 13.00 
Uhr: 

159,00 € 119,22 € 87,48 € 71,58 € 

2 
8.00 – 14.00 
Uhr: 

159,00 € 119,22 € 87,48 € 71,58 € 

3 
13.00 – 
16.30 Uhr: 

92,75 € 69,55 € 51,03 € 41,76 € 

4 
14.00 – 
16.30 Uhr: 

66,25 € 49,68 € 36,45 € 29,83 € 

 

 Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit der 
Betreuungszeit 1 und die Betreuungszeit 4 kann nur in 
Verbindung mit der Betreuungszeit 2 gewählt werden. 

 Die Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 2  zusammen mit 
der Betreuungszeit 3 oder 4 beinhaltet das Mittagessen. 
Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. 
Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der 
Gemeindevorstand fest. 

 Der Besuch der Kindertagesstätten in den Betreuungszeiten 1 



pro Kind mehr 
Kind
ern 

(1a) 7.00 – 8.00 
Uhr: 

24,20 € 18,16 € 13,32 € 10,88 
€ (1) 8.00 – 13.00 

Uhr: 
99,51 € 74,63 € 54,73 € 44,77 

€  

 

A3 Vormittagsbetreuung an drei Tagen wöchentlich 

(Montag bis Freitag) 

Gebühren pro Monat: 
 

 
Ab 01.09.2018 

2018 
Betreuungs
zeit: Preis 
pro Kind 

bei 1 Kind 
bei 2 

Kindern 
bei 3 

Kindern 

bei 
4 
und 
meh
r 
Kin
der
n 

(1a) 7.00 – 8.00 
Uhr: 

18,15 € 13,62 € 9,99 € 8,16 
€ 

(1) 8.00 – 13.00 
Uhr: 

74,63 € 55,97 € 41,05 € 33,5
8 €  

A4 Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich: 
 

 

Ab 01.09.2018 

2018 
Betreuungsz
eit: Preis pro 

Kind 

bei 1 
Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kinde

rn 

bei 
4 
und 
meh

oder 2 ist für Kinder im Alter ab 3 Jahren gebührenfrei, soweit 
das Land Hessen der Gemeinde Egelsbach jährliche 
Zuweisungen 
für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen von 
Kindern im Alter ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt gewährt. 
 
 

B Nachmittagsbetreuung an einzelnen Tagen 

wöchentlich (Montag bis Freitag) Gebühren je 

gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat: 
 

Ab 01.08.2018 

2018 
Betreuung
szeit: Preis 

pro Kind 

bei 1 
Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kindern 

bei 4 
und 
mehr 
Kinder
n 

3 
13.00 – 
16.30 Uhr: 

18,55 € 13,91 € 10,21 € 8,35 € 

4 
14.00 – 
16.30 Uhr: 

13,25 € 9,94 € 7,29 € 5,97 € 

 
 Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit der 

Betreuungszeit 1 und die Betreuungszeit 4 kann nur in 
Verbindung mit der Betreuungszeit 2 gewählt werden. 

 Die Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 2  zusammen mit 
der Betreuungszeit 3 oder 4 beinhaltet das Mittagessen. 
Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. 
Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der 
Gemeindevorstand fest. 

 



r 
Kind
ern 

(1a) 
7.00 – 8.00 
Uhr: 

6,05 € 4,54 € 3,33 € 
2,72 

€ 

 

 Die Betreuungszeit 1a kann nur in Verbindung mit der 
Betreuungszeit 1 und jeweils für einzelne Tage wöchentlich 
gewählt werden. 

 Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit den 
Betreuungszeiten 1, 1a+1 oder 3 gewählt werden. 

 Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 1a+1 
beinhalten kein Mittagessen. 

 Die Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 1a+1 zusammen 
mit der Betreuungszeit 2 oder zusammen mit 2+3 beinhaltet 
das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt 
gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der 
Gemeindevorstand fest. 

 Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeit 2+3 oder 3 
beinhaltet kein Mittagessen. 

 In dem Kindergartenjahr, das der Einschulung unmittelbar 
vorausgeht, ist die Betreuungszeit 8:00 – 13:00 Uhr 
gebührenfrei. Wird ausschließlich die Betreuungszeit 2+3 oder 
3 gewählt, ist die Betreuungszeit in dem Kindergartenjahr, das 
der Einschulung unmittelbar vorausgeht, gebührenfrei. 

 

B Nachmittagsbetreuung an einzelnen Tagen 

wöchentlich (Montag bis Freitag) Gebühren je 

gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat: 
 

Ab 01.09.2018 

2018 
Betreuungsz
eit: Preis pro 

Kind 
bei 1 Kind 

bei 2 
Kindern 

bei 3 
Kinde

rn 

bei 4 
und 
meh
r 
Kind
ern 



(2) 
13.00 – 14.00 
Uhr: 

6,93 € 5,19 € 3,81 € 
3,12 

€ 

(3) 
14.00 – 16.30 
Uhr: 

11,90 € 8,92 € 6,54 € 
5,36 

€ 

 

 Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit den 
Betreuungszeiten 1, 1a+1 oder 3 gewählt werden. 

 Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeit 2+3 oder 3 
beinhaltet kein Mittagessen. 

Wurde an einzelnen Tagen parallel keine Vormittagsbetreuung 
gebucht, so ist die Betreuungszeit in dem Kindergartenjahr, das 
der Einschulung unmittelbar vorausgeht, gebührenfrei. 
 
 
(2) ZUKAUFBLÖCKE 
 

B Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 
Schuleintritt 

 

 

Gebühren pro Block: 
 

Ab 01.09.2018 

Betreuungszeit 1a: 3,24 €   

Betreuungszeit 1: 12,98 €   

Betreuungszeit 2: 3,24 €   

Betreuungszeit 3: 6,49 €   

 
 Die Betreuungszeit 1a kann nur in Verbindung mit der 

Betreuungszeit 1 gewählt werden. 

 Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit den 
Betreuungszeiten 1, 1a + 1 oder 3 gewählt werden. 

 Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 1a + 
1 beinhalten kein Mittagessen. 

 Die Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 1a + 1 zusammen mit 
der Betreuungszeit 2 oder zusammen mit 2 + 3 beinhaltet das 
Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt 

 
(2) ZUKAUFBLÖCKE 
 

B Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 
Schuleintritt 

 

 

Gebühren pro Block: 
 

Ab 01.08.2018 

Betreuungszeit 3: 9,45 €   

Betreuungszeit 4: 6,75 €   

 
 Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit der 

Betreuungszeit 1 und die Betreuungszeit 4 kann nur in 
Verbindung mit der Betreuungszeit 2 gewählt werden. 

 Die Buchung der Betreuungszeiten 1 oder 2  zusammen mit 
der Betreuungszeit 3 oder 4 beinhaltet das Mittagessen. 
Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. 
Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der 
Gemeindevorstand fest. 

 



gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der 
Gemeindevorstand fest. 

 Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeit 2 + 3 oder 3 
beinhaltet kein Mittagessen. 

 

 
(3) Besuchen mehrere Kinder gleichzeitig eine Egelsbacher 

Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung, eine 
Egelsbacher Kinderkrippe oder die Egelsbacher 
Krabbelstube, so werden die Benutzungsgebühren nach § 
2 Abs. 1 entsprechend den Tabellen reduziert. Die 
Regelung gilt nicht für die Ferienbetreuung. 

(4) Als Kind einer Familie gelten das Kind/die Kinder, 
das/die gleichzeitig mit dem jeweils anderen Kind eine 
Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher 
Schulbetreuung, eine Egelsbacher Kinderkrippe oder die 
Egelsbacher Krabbelstube besuchen und für die 
Kindergeldberechtigung besteht. Die Ferienbetreuung ist 
hiervon ausgenommen. 

(5) Gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter, deren Kinder 
vorzeitig eingeschult werden, sind die anteilig gezahlten 
Benutzungsgebühren zu erstatten. Gesetzliche 
Vertreterinnen und Vertreter, deren Kinder von der 
Einschulung zurückgestellt werden und die bereits keine 
oder die verringerten Benutzungsgebührensätze des § 2 
Abs. 1 gezahlt haben, sind bezüglich der weiteren 
Betreuung wieder gebührenpflichtig. 

(6) Werden Kinder früher gebracht oder später abgeholt als 
nach der von den gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertretern gewählten Betreuungszeit zulässig, so 
können zusätzliche Benutzungsgebühren von 50,00 € 
erhoben werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeindevorstand. 

 

 
(3) Besuchen mehrere Kinder gleichzeitig eine Egelsbacher 

Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung oder 
eine Egelsbacher Kinderkrippe, so werden die 
Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 entsprechend den 
Tabellen reduziert. Die Regelung gilt nicht für die 
Ferienbetreuung. 

(4) Als Kind einer Familie gelten das Kind/die Kinder, 
das/die gleichzeitig mit dem jeweils anderen Kind eine 
Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher 
Schulbetreuung oder eine Egelsbacher Kinderkrippe 
besuchen und für die Kindergeldberechtigung besteht. Die 
Ferienbetreuung ist hiervon ausgenommen. 

(5) Werden Kinder früher gebracht oder später abgeholt als 
nach der von den gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertretern gewählten Betreuungszeit zulässig, so 
können zusätzliche Benutzungsgebühren von 50,00 € 
erhoben werden. Die Entscheidung trifft der 
Gemeindevorstand. 

 

 




